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Kollektivvertrag 
 
 
abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Holzindustrie Österreichs einerseits und dem Österrei-
chischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Bau-Holz, anderseits. 
 
 

Artikel I – Geltungsbereich 
 
(1) Räumlich: Für das Bundesgebiet der Republik Österreich. 
 
(2) Fachlich: Für alle Mitgliedsbetriebe des Fachverbandes der Holzindustrie Österreichs.  
 
(3) Persönlich: Für alle in den Betrieben beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen einschließlich der 
Lehrlinge mit Ausnahme der kaufmännischen Lehrlinge. 
 
 

Artikel II – - Rahmenrechtliche Änderungen für den Kollektivvertrag  
der holzverarbeitenden Industrie 

 
Der § 11 Rahmenkollektivvertrag der holzverarbeitenden Industrie wird um eine neue Ziffer 5a wie 
folgt ergänzt: 
 
5a. Dem Arbeitnehmer gebührt für Außerhausarbeiten eine Stör-(Außerhaus-)Zulage nach Maßgabe 
der folgenden Bedingungen: 
 
Eine Außerhausarbeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer zur Ausführung eines ihm erteilten Auftrages 
an eine Arbeitsstelle (ausgenommen hiervon sind Arbeiten in zum Betrieb gehörigen Arbeitsstätten) 
entsendet wird, um Montagetätigkeiten sowie alle damit verbundenen Nebentätigkeiten durchzufüh-
ren. 
 
Die Außerhausarbeit beginnt, 
 

 wenn sie vom ständigen Arbeitsplatz des Arbeitnehmers aus angetreten wird, mit dem Ver-
lassen des ständigen Arbeitsplatzes, bzw. 

 wenn sie vom Wohnort (Wohnung) des Arbeitnehmers aus angetreten wird, mit dem reise-
notwendigen Verlassen des Wohnortes.  

 
Sie endet mit der Rückkehr zum ständigen Arbeitsplatz bzw. mit der reisenotwendigen Rückkehr in 
den Wohnort (Wohnung). 
 
Die Höhe der Stör-(Außerhaus-)Zulage bemisst sich nach den Bestimmungen der Z 1 bis 5, wobei als 
ständiger Arbeitsplatz, je nach den tatsächlichen Verhältnissen im Betrieb, nur der Standort des Be-
triebes, die Betriebsstätte, das Werksgelände, das Lager, das Büro, der Ort an dem Vorbereitungs- 
oder Abschlussarbeiten verrichtet oder dienstliche Obliegenheiten angeordnet werden, in Betracht 
kommen. Bei Arbeitnehmern, die ihre Außerhausarbeit vom Wohnort aus antreten, tritt an die Stelle 
des ständigen Arbeitsplatzes der Wohnort (Wohnung, gewöhnlicher Aufenthalt, Familienwohnsitz). 
 
Ob die Außerhausarbeit vom Wohnort (Wohnung) oder vom ständigen Arbeitsplatz aus anzutreten ist, 
bzw. ob sie mit der Rückkehr zum ständigen Arbeitsplatz oder mit der reisenotwendigen Rückkehr in 
den Wohnort (Wohnung) zu beenden ist, legt im Einzelfall der Arbeitgeber fest. 
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Artikel III – Wirksamkeitsbeginn und Geltungsdauer 
 
Dieser Kollektivvertrag tritt am 1. Mai 2014 in Kraft. 
Für alle Mitgliedsbetriebe, die bereits vor dem 01.05.2014 aufgrund einer Betriebsvereinbarung oder 
einer einzelvertraglichen Vereinbarung mit den Arbeitnehmern verpflichtet waren eine Stör-
(Außerhaus-)Zulage zu gewähren, treten die Bestimmungen der Ziffer 5a ergänzend zu den Ziffern 1 
bis 5 rückwirkend mit 01.01.2014 in Kraft. 
 
Wien, am 7. April 2014 
 

Fachverband der Holzindustrie  
Österreichs 

 
Dr. Erich Wiesner Dr. Claudius Kollmann 
Fachverbandsobmann Geschäftsführer 
 

Österreichischer Gewerkschaftsbund 
Gewerkschaft Bau-Holz 

 
Abg. z. NR Josef Muchitsch Mag. Herbert Aufner 
    Bundesvorsitzender Bundesgeschäftsführer  
 


